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Wenn Sie vom Büro für die Belange von Studierenden mit Beeinträchtigungen die 

schriftliche Empfehlung zur Gestaltung von Maßnahmen des Nachteilsausgleichs nach 

§ 11 PO erhalten haben, sollten Sie den Antrag stellen. 

Zuständig sind die dezentralen Prüfungsausschüsse, außer es gibt an der jeweiligen Fa-

kultät oder im jeweiligen Studiengang eine andere Regelung. 

Für alle Teilstudiengänge, die an der Fakultät für Erziehungswissenschaft angesiedelt 

sind, insbesondere Erziehungswissenschaft und Sonderpädagogik, können Sie sich in der 

Regel mit der Empfehlung zur Gestaltung von Maßnahmen des Nachteilsausgleichs di-

rekt an Ihre Lehrenden wenden. Nur wenn es Schwierigkeiten geben sollte, können Sie 

auch über das Studienbüro Erziehungswissenschaft den Prüfungsausschuss kontaktie-

ren. 

Für alle anderen Teilstudiengänge stellen Sie den Antrag bitte an den zuständigen de-

zentralen Prüfungsausschuss. Je nachdem, welche Unterrichtsfächer Sie haben, müssen 

Sie sich ggf. an zwei oder drei unterschiedliche dezentrale Prüfungsausschüsse wenden. 

Eine Liste mit den dezentralen Prüfungsausschüssen finden Sie auf folgender Webseite 

des ZPLA: Dezentrale Anlaufstellen der Teilstudiengänge : Infoportal Lehramt an der Uni-

versität Hamburg 

https://www.lehramt.uni-hamburg.de/information-und-beratung/teilstudiengaenge-dezentral
https://www.lehramt.uni-hamburg.de/information-und-beratung/teilstudiengaenge-dezentral

	Wo sollten Studierende der Lehramtsstudiengänge den Antrag auf Nachteilsausgleich stellen?
	Zusatzinformationen für Lehramtsstudierende zu Merkblatt 2


